
I 5 AUG. 2016

Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des äffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Geschäftszeichen:

I 41-1.31.4-7/11

Zulassungsnummer:

Z-31 .4-196

Antragstetter:
Cembrit Holding AIS
Sohngaardsholmsvej 2
9100 AALBORG
DAN EMARK

Geltungsdauer
vom: 15. Juli 2016
bis: 4. März 2020

Zutassungsgegenstand:
Faserzement-Wellplatten “CEMFORT’ Profil P5 und P6 (177151) mit Polypropylen-Bandeinlagen
nach DIN EN 494 zur Verwendung als Eindeckung von Dächern von Gebäuden in
überlappender Verlegeart einschlieBlich ihrer Befestigungsmittel

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit aligemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese aligemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst elf Seiten und zwei Anlagen.

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung Datu m:

04.08.2016

DIBt I Kolonnenstraf.e 30 B D-10829 Berlin I Tel.: ÷493078730-0 I Fax: ÷493078730-320 I E-Mail: dibt@dibt.de I www.dibt.de



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Nr. Z-31.4-J96

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Bescheinigungen.

Seite 2 von ii 4. August 2016

Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Länderregelungen gestelit werden, st zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europischen Union belegt
werden kann. Dies gUt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertïge
Nachweise.

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und

4 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Driller,
insbesondere privater Sch utzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Aut Antorderung sind den beteiligten
Behörden Kopien der aligemeinen bauautsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

6 Die aligemeine bauautsichtliche Zulassung dart nur voIIstndig vervieltältigt werden. Eine
auszugsweise Veröttentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts tür
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschritten dürfen der aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen
bauautsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis “Vom Deutschen Institut tür Bautechnik
nicht geprüfte Ubersetzung der deutschen Originaltassung” enthalten.

7 Die aligemeine bauautsichtliche Zulassung wird widerrutlich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauautsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Ländern wird der 16.10.2016
angestrebt) können von der Bauaufsicht für Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und
Übereinstimmungsnachweise mehr verlangt werden.
DemgemäB wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bel allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im
Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zulässig sein.
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Zulassungsgegenstand sind Faserzement-Wellplatten “CEMFORT” Profil P5 und P6
(177/51) mit Polypropylen-Bandeïnlage nach DIN EN 4941 zur Verwendung als Eindeckung
von Dachern von Gebäuden in überlappender Verlegeart einschlief3,Iich ihrer
Befestigu ngsmittel.

Die Verwendung der Faserzement-Wellplatte erstreckt sich auf Dächern der
Nutzungskategorie H nach DIN EN 1991112 in Verbindung mit DIN EN 1991-1/NA3.

Die Faserzement-Wellplatten werden aus einer Mischung von Kunststoff- und Zellstoft
fasern, Zusatzstoffen, Zement nach DIN EN 19Z-1 und Wasser hergestelit; sie werden nicht
gepresst und erhärten normal. Die Weliplatten enthalten je Welle ein Polypropylen-Band,
das in der Mitte der Plattendicke in der Wellenfianke eingelegt wird.

Die Faserzement-Wellplatten werden unbeschichtet oder auf den Plattenoberseiten
(Dachsichtseiten) bzw. auf den Plattenunterseiten mit einer Farbbeschichtung versehen
gefertigt.

Die Querschnittsabmessungen der Weliplatten müssen Anlage 1, Blatt 1, Bud la für
Profil P5 und Bild I b für Profil P6 entsprechen.

Die Lage der PoIypropylen-Bnder muss Anlage I , Blatt I entsprechen.

Die Länge der Faserzement-Wellplatten für beide Profile beträgt maximal 2500 mm.

Die Nennbreite beträgt beim Profil P5 918 mm und für das Profil P6 1095 mm. Die
Nenndicke der Platte betragt 6,5 mm.

Die Unterkonstruktion selbst ist nicht Gegenstand dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Die zur Herstellung der Faserzement-Wellplatten sowie zur Beschichtung ihrer Oberseite
verwendeten Materialien und ihre Mischungen einschlieRlich der Polypropylenbnder
müssen mit den Angaben der Rezepturen, die beim Deutschen Institut fQr Bautechnik
hinterlegt sind, übereinstimmen.

Anderungen dürfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik

Faserzement-Wellplatten und dazugehdrige Formteile - Produktspezifikation und
Prüfverfahren

Eurocode 1: Einwirkungen aufTragwerke —Teil 1-1: Allgemeïne Einwirkungen auf
Tragwerke — Wichten, Eïgengewicht und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche
Fassung EN 1991-1-1:2002 +AC:2009

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode i : Einwirkungen
auf Tragwerke — Tell 1-1 : Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten Im Hochbau

Zement - Tell i : Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von
Normalzement

i .31.4-7/11

2 Bestimmungen fOr die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1 .1 Faserzement-Wellplatten
2. I . I . I Materialzusammensetzung

2

vorgenommen werden.

DIN EN 494:2015-12

DIN EN 1991-1-1:2010-12

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

DIN EN 1991-1-1/NA
Al :201 5-05

4
DIN EN 197-1:2011-11

Änderung Al

3
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2.1 .1 .2 Die Faserzement-Wellplatten müssen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Zusammensetzung
und sonstigen Anforderungen einer Faserzement-Wellplatte C IX (Nennwert der
Wellenhöhe: C; Klasse Bruchiast: I ; Begemoment: X) nach DIN EN 4941 entsprechen,
soweit in diesem Zulassungsbescheid nichts anderes bestimmt wird.

2.1.1.3 Mafle, Profile, Form

Die Faserzement-Wellplatten müssen Qber die ganze Plattenlänge hinsichtlich ihrer
geometrischen Abmessungen der Anlage 1, Blid I a (bei Profil P5) bzw. Bild I b (bei Profil
P6) entsprechen.

Für die zulässigen Abweichungen der NennmaRe gilt DIN EN 4941

Die Wellplatten müssen rechtwinklig und vollkantig sein, dürfen jedoch einen vorgefertigten
Eckenschnitt nach Anlage 2, Blatt 2, Bild 2, aufweisen; die Kanten müssen gerade sein und
parallel zu den Wellenachsen verlaufen.

2.1 .1 .4 Rohdichte (Trockenrohdichte)

Die Rohdichte der Wellplatten muss bei Prüfung nach DIN EN 4941, Abschnitt 7.3.1
mindestens 1,40 g/cm3 und höchstens 1,60 g/cm3 betragen.

2.1 .1 .5 Biegefestigkeiten

Die Faserzement-Wellplatten müssen bei der Prüfung nach DIN EN 4941, Abschnitt 7.3.2
mindestens folgende Biegefestigkeiten als 5 %-Quantil mit 75 %iger Aussagewahr
scheinlichkeit erreichen:

nach Trockenlagerung (nach Tabelle 8, Zeile 2, DIN EN 4941, Sichtseite oben):

fctkfI,Iängs = 12,5 MPa Biegeachse in Plattenlängsrichtung

fctk,fI,quer = 9,5 MPa Biegeachse in Plattenquerrichtung

bzw.

nach Wasserlagerung (nach Tabelle 8, Zeile I DIN EN 494, Sichtseite oben):

fctkfI,Iängs = 14,3 MPa Biegeachse in Plattenlngsrichtung

fctk,fIquer = 7,9 MPa Biegeachse in Plattenquerrichtung

Bei Grundgesamtheiten mit unbekannter Streuung lautet die Annahmebedingung

3 L + kAS X 5

Mittelwert der Stichprobe

L Untere Grenze fürfctk,fI,Iäflgs bzw. fctkfI,quer

kAS Annahmefaktor nach Tabelle I

5 Streuung der Stichprobe

n Umfang der Stichprobe

Bei Grundgesamtheiten mit bekannter Streuung lautet die Annahmebedingung

L + kAa X

i .31.4-7/11

mit:

mit:

x

L

kA,

G

n

Mittelwert der Stichprobe

u ntere Grenze fürfctk,fIIäflgs bzw. fctk,f,quer

Annahmefaktor nach Tabelle I

Streuung der Grundgesamtheit, aber mindestens 2,0 N/mm2

Umfang der Stichprobe

Z46563. 16
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Beim Nachweis mit bekannter Streuung darf die Standardabweichung der jeweils Ietzten
15 Ergebnisse s5 nicht signifikant von der angenommenen Standardabweichung a
abweichen. Dies wird unter folgender Voraussetzung als gültig angesehen:

063 x ci 15 1737 x a
Tabelle 1: Annahmefaktoren

n 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 35 50

kA,S 315 2,68 246 2,33 2,25 2,18 2,13 2,10 1,99 1,93 190 1,85 1,81

kA,G 2,03 1,98 1,94 1,92 1,90 1,88 1,87 1,86 1,82 1,79 1,78 1,75 1,74

2. i . I .7 Oberflchenbeschichtung

Die Faserzement-Wellplatten können auf der Plattenoberseite (Dachsichtseite) mit einer
deckenden pigmentierten Acrylatharzbeschichtung bzw. auf der Plattenunterseïte mit elner
nicht pigmentierten Acrylatharzbeschichtung versehen sein.

2.1.2 Befestigungsmittel

Die Faserzement-Wellplatten dürfen auf Holzpfetten (mindestens europisches Nadelholz
der Festigkeitsklasse 024 nach DIN EN 14O81-1 oder der Sortierklasse S 10 nach
DIN 4O7416) mit
— Sechskant-Holzschrauben feuerverzinkter Stahl der Firma Reisser, Ø 7 mm,

Einschraubtiefe s36 mm, nach Anlage 1, Blatt 3 (Lnge L = 120 mm bei einer
Verlegung derWellplatte ohne Dämmung),

ETANCO Monovis HOLZ V2A 6,5 x 130 einschl. Dichtscheibe ø = 22 mm, Dicke
d = I ,2 mm und Dichtpilz Ø = 25 mm aus EPDM nach Anlage I , Blatt 4, Bild 4a

— ETANCO Monovis HOLZ 6,5 x 130 einschl. Dichtscheibe Ø = 22 mm, Dicke d = 1,2 mm
und Dichtpilz ø = 25 mm aus EPDM nach Anlage I , Blatt 4, Bud 4b

befestigt werden.

Die Werkstoffeigenschaften und die chemische Zusammensetzung der Befestiger nach
Anlage I , Blatt 3, Bild 3b und Blatt 4 müssen den beim Deutschen Institut für Bautechnik
hinterlegten Angaben entsprechen.

Als Dichtung der Sechskant-Holzschrauben (Anlage 1, Blatt 3) sind nur Pilzdichtungen aus
Kunststoff mit Stahleinlage nach Anlage I , Blatt 3, Bud 3c zu verwenden.

Der Kunststoff der Pilzdichtung muss mindestens UV-stabilisiert sein und im Temperatur-
bereich von -20 bis +‘QQ °C dem Zustandsbereich thermoplastisch zugeordnet werden
können. Die Abmessungen der Pilzdichtung müssen Anlage 3, Blatt 3, Bild 3c, entsprechen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2 sind werkseitig herzustellen.

Die Faserzementtafeln müssen die Anforderungen nach DIN EN 4941 erfüllen und die
CE-Kennzeichnung aufweisen.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Alle notwendigen Systemkomponenten des Bauproduktes nach dieser allgemeinen bauauf
sichtlichen Zulassung sind vom Antragsteller zu liefern. Für die Verpackung der Faser-
zement-Wellplatte gelten die Bestimmungen von DIN EN 4941•

Die Bauprodukte müssen nach den Angaben der Hersteller gelagert werden. Die Wellplatten
sind vor Beschädigung zu schützen. Beschädigte Wellplatten dürfen nicht eingebaut werden.

5 . . . ..

DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fur tragende Zwecke mit recht
eckigem Querschnïtt - Tell i : Aligemeine Anforderungen

6
DIN 4074-1 :2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit - Tell i : Nadelschnittholz

Z46563.16 1.31.4-7/11
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— der Kurzbezechnung des Zulassungsgegenstandes
— dem Hersteildatum der Faserzement-Wellplatte

— Hersteller und Werk
- Anzahl und Abmessungen der geheferten Weliplatten
— Tag der Lieferung
— Empfänger

— Bezeichnung der Befestiger
— Hersteliwerk (Werkkennzeichen)

— Geometrie
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2.2.3 Kennzeichnung

Jede Weliplatte nach Abschnitt 2.1.1 und deren Verpackung sowie die Verpackung der
Befestiger nach Anlage 1, Blatt 3 und Blatt 4 mQssen vom Hersteller dauerhaft mit dem
Obereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

AuRerdem ist die oberste Weliplatte jeder Verpackungseinheit dauerhaft und deutlich lesbar
(z. B. mittels Aufkleber) zustzIich mit mindestens folgenden Angaben zu versehen:

— der voIIstndigen Angabe des Hersteliwerkes

Darüber hinaus sind die Faserzement-Wellplatten mit Lieferschein auszuliefern, der auch
folgende Angaben enthalten muss:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes einschlief3lich der Nennlänge
— Zulassungs-Nr. Z-31.4-196

Die Verpackung und der Lieferschein der Befestiger nach der Anlage I , Blatt 3, Blid 3b und
Biatt 4 müssen darüber hinaus foigende Angaben enthaiten:

Die Verpackung der Befestiger nach der Aniage I , Biatt 3, Blid 3b und Biatt 4 muss darOber
hinaus foigende Angaben enthaiten:

— Werkstoff der Befestiger

Die Befestiger nach der Anlage I , Biatt 3, Blid 3b und Biatt 4 sind mit dem Kopfzeichen
(Hersteiierkennzeichen) dauerhaft zu versehen.

2.3.1 Aligemeines

Die Bestätigung der Ubereinstimmung der Faserzement-Weiiplatte nach Abschnitt2.1.1 und
der Befestiger nach Abschnitt 2.1.2 mit den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsicht
lichen Zuiassung muss für jedes Hersteliwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der
Grundiage elner werkseigenen Produktionskontroiie (einschiieRiich elner Erstprüfung durch
den Hersteiier), elner Erstinspektion des Werkes und einer werkeigenen Produktions-
kontroile und einer regeimäRigen Fremdüberwachung nach MaRgabe der foigenden
Bestimmungen erfoigen.

Für die Erteliung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung hat der
Hersteiier der Bauprodukte eine hierfür anerkannte Zertifizierungssteiie sowie eine hierfür
anerkannte Oberwachungssteiie einzuschaiten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik st von der Zertifizierungssteiie elne Kopie des von hr
erteliten Obereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

i .31.4-7/11
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Für Umfang, Art, und Hufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremdüber
wachung der Befestigungselemente nach Abschnitt2.1.2 sind dïe “Grundsàtze für den
Ubereinstimmungsnachweis für Verbindungselemente im Metallleichtbau”7 sinngemR
maRgebend.

Ferner st in der werkseigenen Produktionskontrolle der Befestigungselemente nachzu
weisen, dass die Werkstoffe und die Abmessungen mit den beim Deutschen Institut für
Bautechnik hinterlegten Werten bzw. Abmessungen mit den Angaben dieser Zulassung
ü bereinstim men.

In jedem Hersteliwerk st eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende,
kontinuierliche Oberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass die
von ihm hergesteilten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle für die Faserzement-Wellplatten soll mindestens die in
DIN EN 4941 aufgeführten MaRnahmen einschlieRen.

Für die im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle hinsichtlich des Brandverhaltens
durchzuführenden Prüfungen gelten die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten
Regelungen des Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
für Bautechnik und der zustndigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzu legen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels st - soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.

In jedem Hersteliwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der Faserzement-Wellplatten
durch eine Fremdüberwachung regelmäfig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal
jährlich.

Für die im Rahmen der Fremdüberwachung durchzuführenden Kontrollen und Aus
wertungen gelten die beim Deutschen Institut fOr Bautechnik hinterlegten Regelungen des
Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

7
Grundsätze für den Obereinstimmungsnachweis für Verbïndungselemente im Metallleichtbau (Fassung

August 1999 )“

1.31.4-7/11
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— Ar der Kontrolle oder Prüfung

2.3.3 Fremdüberwachung
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Die ErgebnissederZertifizierung und Fremdüberwachungsind mindestensfünf Jahreaufzu
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelledem
DeutschenInstitut für Bautechnikund der zuständigenoberstenBauaufsichtsbehördeauf
Verlangenvorzulegen.

Die Rechenwerteder Eigenlast, der Bemessungswertedes Tragwiderstandsfür Biegung
sowie die Werte des Elastizitätsmodulsund der Temperaturdehnzahlsind Tabelle2 zu
entnehmen.
Tabelle2: Rechenwertefür die Faserzement-Wellplatte“CEMFORT”

3 Bestimmungenfür die Bemessung

3.1 Rechen-bzw. Bemessungswerte

Eigenlast* BemessungswertdesTragwiderstands Elastizitäts- Temperatur-
Gkje m2 für Biegung Rd modul dehnzahl

Dachfläche in Lngsrichtung in Querrichtung Ed aT

[kN/m2] [N/mm2] [NImm2J [1 06K1]

0,15 5,3 3,1 6500 14
*

einschIieFIichWeliplattenbefestigungsmaterial

3.2 Oberdeckungenund Dachneigung

Die Längenüberdeckungder Weliplatten muss mindestens 200 mm betragen. Die
Regeldachneigungin Abhangigkeit von der Entfernung Traufe-First soll mindestensden
WertenderTabelle3 entsprechen.
Tabelle3: Regeldachneigungen

Abstanda Regeldachneigung
in ° ( ¾)

Traufe-First

in m mit Kitteinlage ohneKittein lage
(SpalteA) (SpalteB)

a1O 7° (12,3) 9° (15,8)
1O<a20 8° (14,1) 1O (17,6)
20<a30 100 (17,6) 12° (21,3)

a>30 12° (21,3) 14° (24,9)

Bei Unterschreitungder Regeldachneigung,nach Tabelle3, SpalteA, die jedoch nicht
wenigerals 7° betragendarf, ist grundstzlichein Unterdachanzuordnen.

Die Seitenüberdeckungmuss47 mm ( % Wellenbreite)betragen.Am Kreuzungspunktvon
vier Wellplatten ist ein Eckenschnittan den sich diagonalgegenüberliegendenWellenbergen
erforderlich. Der Abstandzwischenden Wellplatten im Bereich der Eckenschnittesoll 5 bis
I 0 mm betragen(sieheAnlage I , Blatt 2, Blid 2).

3.3 Auflagerabständeund maximalerBemssungswertderEïnwirkungen

Die höchstzulssigenAuflagerabständein der Dachneigung gemessen(z. B. Pfetten
abstnde)betragen
— für Dachneigungen< 200 2 1150 mm und
— fürDachneigungen20° 145Omm.

Z46563.16 1.314-7/11
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Der maximaleBemessungswertder Einwirkungenq betragtdann
— für AufIagerabstnde I I 50 mm
— fürAuflagerabstände£ 1450 mm

Der Nachweis nach DIN EN 1991112 im
Abschnitt6.3.4.2(4) st dadurchnïcht erbracht.

Auflagerungund Befestigung

3.4.1 Auflagerung

oderStahl aufgelegtwerden.

3.4.2 Befestigungen

q 1,5 kNIm2.

Seite9 von 11 I 4. August2016

q 2,3 kN/m2 und

Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA3,

Bei Einhaltung dieserBelastungenerObrigt sich ein weiterer Nachweisfür die Wellplatten,
siehejedochAbschnitt3.4.3.
In Fllen, bei denen der maximale Bemessungswertder auf die Unterkonstruktion
andrückendenEinwirkungen q überschritten wird, st für den gewählten reduzierten
Auflagerabstand(< 1150 mm, < 1450 mm) nachzuweisen,dassder Bemessungswertdes
Tragwiderstandesfür BiegungnachAbschnitt3.1, Tabelle2, nicht überschrittenwird.
Die Auskragungvon Wellplatten darf ¼ der höchstzulässigenAuflagerabständenicht über
schreiten.

Die Auflagerbreitefür Wellplatten mussmindestens40 mm betragen.Hiervon sind lediglich
Stahlrohrpfetten,Durchmesser 40 mm und ähnlich abgerundetePfetten ausgenommen.
Die Wellplatten dürfen unmittelbarauf die unterstützendenBauteile aus z. B. Beton, Holz

WerdenzwischenPfetten und Wellplatten Wrmedämmstoffe,für die keine Druckfestigkeit
in Anspruch genommenwerden kann, verlegt, so sind zwecks Druckverteilung zwischen
Wellplatte und Warmedämmstoffmindestens50 mm breite und 5 mm dicke Lastverteilungs
streifenanzuordnen.

Die Wellplatten sind ausreichendfür abhebendwirkende Windlasten8(für Windsog, ggf.
auchfür auf die Dachflchevon unteneinwirkendeWinddrucklasten)zu befestigen.
Der Abstand der Befestigungenvom unteren bzw. oberen Plattenrandmuss mindestens
50 mm betragen(sieheAnlage I , Blatt 3, Bild 3a).
Als Befestigungfür die Wellplatte dürfen nur die Befestigungsmittelnach Abschnitt 2.1.2
verwendetwerden.
Zur Befestigung mQssen die Wellplatten durchbohrt werden. Bei Verwendung von
Sechskant-HolzschraubennachAnlage , Blatt 3, Bild 3b mit einemDurchmesservon 7 mm
mussder BohrlochdurchmesserI I mm und bei Verwendungder Sechskant-Bohrschrauben
der Firma ETANCO nachAnlage I , Blatt 4, mussder Bohrlochdurchmesser8 mm betragen.

Der Nachweis des Widerstandsder Befestigungsmittelgegen abhebendwirkende Wind-
lastenist auf zwei Arten möglich:
1. Oberschreitendie Bemessungswerteder abhebendwirkenden Windlasten nicht die in

Anlage 2 angegebenenBemessungswertederWiderständewu 50 ist daszum jeweiligen
Bemessungswertder Einwirkung gehörigeBefestigungsbildzu wählen.

8 Bei freistehendenoder teilweise freistehendenDächern entsprechendDIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA, Abschnitt 7.3 gehört nebendem Windsog auch der Winddruck von Innen zu den abhebend
wirkendenWindlasten

i .31.4-7/11
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anzunehmen.
Fax,Rd = 0,81 kN

Auf dem I . Wellenbergdarf nicht befestigtwerden.
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2. Sind die Bemessungswerteder EinwirkungengröRerals die Werte nach Anlage2 oder
st eine individuelle Bemessunggewünscht,ist die Anzahl der Befestigungsmittelnach
zuweisen. AuRerdem ist der Nachweis zu führen, dass die Biegespannungender
Wellplatten aufgrund abhebend wirkender Windlasten8 nach DIN EN 1991-1-4 in
Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA1° die Bemessungswertedes Tragwiderstandsfür
BiegungnachAbschnitt2. i .1 .6, Tabelle2 nicht überschreiten.
JedePlatte P5 st an den Pfetten an mindestensvier Stellen im 2. und 5. Wellenberg
(bzw. bei P6 im 2. und 6. Wellenberg)zu befestigen.Die abhebendwirkenden Wind-
lasten8 sind nach DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA10, zu
ermitteln. Hierbei ist bei Befestigungen auf einer Holzunterkonstruktionen nach
Abschnitt2. I .2

Reichen nach diesem Nachweis vier Befestigungspunktenicht aus, ist entwederder
Pfettenabstandzu verringern oder es sind zusätzlicheBefestigungsmittelanzuordnen.
Ergebensich durch den Nachweisnicht mehrals 12 Befestiger,sollte die Anordnungder
Befestiger für die Platten P5 und P6 mit 2500 mm Lnge entsprechendAnlage2
erfolgen.

Wird von den Bildern nachAnlage2 kein Gebrauchgemacht,gelten grundsatzlichfolgende
Regelnfür die Anordnungvon Befestigern:

Werden auch an Auflagerlinien, die zwischen den Endauflagerlinien liegen, Befestiger
angeordnet,mussdie Anzahl der Befestigerje Auflagerlinie der Anzahl der Befestigeran
den Endauflagerlinienentsprechen.
Bei Profil P5 sind bei 2 Befestigernje Auflagerlinie die Wellenberge2 und 5 zu befestigen,
bei 3 Befestigern je Auflager die Wellenberge 2, 3 und 5 und bei 4 Befestigern die
Wellenberge2, 3, 4 und 5.
Bei Profil P6 sind bei 2 Befestigernje Auflagerlinie die Wellenberge2 und 6 zu befestigen,
bei 3 Befestigernje Auflager die Wellenberge2, 4 und 6, bei 4 Befestigernje Auflager die
Wellenberge2, 3, 5 und 6 und bei 5 Befestigerndie Wellenberge2, 3, 4, 5 und 6.

Die Unterkonstruktionselbstist für andrückendwirkende Einwirkungenals auch abhebend
wirkendeWindlastennachzuweisen.
Für Holzunterkonstruktionen gilt DIN EN i995iih1 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA12. Insbesonderesind die Mindestabständenach DIN EN 199511h1in
Verbindungmit DIN EN 1995-1-1/NA12,Abschnitt3.5 einzuhalten.

Eurocode1: Einwirkungen auf Tragwerke- Teil 1-4: Aligemeine Einwirkungen
aufTragwerke- Windlasten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Tell 1-4: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke- Windlasten

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Tell 1-1:
Allgemeines- AllgemeineRegelnund Regelnfür den Hochbau

NationalerAnhang - National festgelegteParameter- Eurocode5: Bemessung
und Konstruktion von Holzbauten- Tell 1-1: Allgemeines- Allgemeine Regeln
und Regelnfür den Hochbau

i .31.4-7/11

3.4.4 NachweisderUnterkonstruktion

DIN EN 1991-1-4:2010-12

10
DIN EN 1991-1-4/NA2OIO-12

DIN EN 1995-1-1:2010-12

DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07
12 DIN EN 1 995-1-1 /NA:2013-08

AnderungA2
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4 Bestimmungenfür die Ausführung

Beïm Verlegen der Weliplatten st die Unfallverhütungsvorschrift UW “Bauarbeiten”
(BGV C22) zu beachten.Die Weliplatten gelten als nicht begehbareBauteile im Sinnevon
§ I I dieserVorschrift.
Auf Handwerksregeln,die z. B. vom Zentralverbanddes DeutschenDachdeckerhandwerks
herausgegebenwerden und die bei der Verlegung ebenfalis zu beachten sind, wird
hingewiesen.

5 Bestimmungenfür Nutzung,Unterhalt,Wartung

Einrichtungen zum Begehen der Dcher sind entsprechendden Sicherheitsregelnder
Bau-Berufsgenossenschaftfür Arbeiten an und auf DächernsusWeliplattenauszubilden.

Uwe Bender
Abteilungsleiter

Z46563.16 131.4-7/11



MaBe der PP-Bänder: Breite
Dicke

MaRe in mm; ohfle MaRstab

b= 9,Omm +O,Omm/-O,6mm
d= O,63mm+0,04mm/-0,03mm

Faserzemeflt-Wellplattefl“CEMFORT” Profil P5 ufid P6 (1 77/51) mit Polypropylefi-Bafideifilagen
zurVerwendungnachDIN EN 494 als Eindeckungvon Dächern

Anlage I
Abmessungenund Toleranzender Faserzement-Wellplatte Blatt I von 4

AllgemeinebauaufsichtlicheZulassung
Nr. 1-31.4-196vom 4. August2016

Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Bild la: Wellplatte P5 mit PP-Bändern;

Querschnittsabmessungenund Lageder Bänder

LO

co

BUd Ib: Wellplatte P6 mit PP-Bändern;

Querschnittsabmessungenund LagederBänder

Z6 1439.15 1.31.4-7/11
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Bud 2: Überdeckungenund Eckenschnitte
Die NummerierungderWeliplatten(1 bis 4) kennzeichnetdie Reihenfolge
bei derVerlegung.

MaRe in mm, ohneMaRstab

Faserzement-Wellplatten“CEMFORT’ Profil P5 ufid P6 (177/51)mit Polypropylefi
Bafideifilagefi nach DIN EN 494 zurVerweflduflgals Eifldeckuflg vor Dchern
.. Anlage I
Uberdeckungenufid Eckschnitteder Faserzement-Wellplatte

Blatt2von4

AllgemeinebauaufsichtlicheZulassung
Nr. Z-31A-196vom 4. August2016

Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

4imm SeitenUberdeckunq
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07•

AbsndderBefesing
vomR&

07,0

0
(‘4J

BUd 3b: Reisser-Sechskant-Holzschraube
nachDIN 571 —fx 120—St
feuerverzinkt

BUd 3c: PiIzkopfdchtungfOr die Sechskant
Holzschraube

MaRe ifl mm; ohneMaRstab

Faserzement-Wellplatten“CEMFORT” Profil P5 und P6 (177/51)mit Polypropylen
Bandeinlagennach DIN EN 494 zur Verwendungals Eindeckungvon Dchern

BefestigungderWeliplatteauf Holzpfettenund Reisser-Sechskant-Holzschraubemit der Anlage I
dazugehörigenPilzkopfdichtung Blatt 3 von 4

Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

HoIzsctwae
nadi DIN 571

Bud 3a: Befestigungder Faserzement-Wellplatteauf
der Holzpfettemit der Reisser-Sechskant
Holzschraube

Z61479.15 i .31 .4-7/1 i
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Bud 4a: ETANCO Monovis HoIz V2A für
Hoizunterkonstruktionen

Pos. I Befestiger
Werkstoff:
nichtrostenderStahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Pos.2 Dichtscheibe
022 mm, t= 1,2 mm
Werkstoff:
nichtrostenderStahl,
Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Pos.3 Dichtpilz
Ø 25 mm
Werkstoff:
ElastomerEPDM, 73° Shore,schwarz

Einschraubtiefes 40 mm

MaBe in mm; ohneMafstab

W8

Bild 4b: ETANCO Monovis Holz fOr
Holzunterkonstruktionen

Pos. 1 Befestiger
Werkstoff:
EinsatzgehärteterKohlenstoffstahl
Werkstoffangabenbeim DIBt hinterlegt
Oberflächefeuerverzinktmin. 50 pm

Pos.2 Dichtscheibe
022 mm, t= 1,2 mm
Werkstoff:
nichtrostenderStahl,
Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Pos.3 Dichtpilz
Ø 25 mm
Werkstoft:
ElastomerEPDM, 73° Shore,schwarz

Einschraubtiefes 55 mm

Faserzement-Wellplatten“CEMFORT” Profil P5 und P6 (177/51)mit Polypopylen
BandeinlagennachDIN EN 494 zur Verwendungals Eindeckungvon Dächern

BefestigungderWellplatteauf Holzunterkonstruktionmit der ETANCO Monovis Anlage I
Bohrschraube Blatt 4 von 4

Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt
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AllgemeinebauaufsichtlicheZulassung
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MaximalerBemessungswertder Einwirkung für Windsogfür zugehörigeBefestigungsanordnungbel Anordnungder
Weliplattenauf aliseitig geschlossenenBaukörpern.

Weliplatte P5 Weliplatte P6
‘ a wtn 6 ?- WIeh1:3er

p%F’

± ±

c c Wd -0,76 kN/m2 Wd -0,70 kN/m2

J
r5‘i4’
± +
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Wd 1 77 kN/m2

++ ++ I Wd -2,23 kN/m2
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14 • I [
*-ê-++ 4 ++ ++

Bei höherenWindlasten st ein gesonderterstatischerNachweiserforderlich.
Für die Nachwesealler anderenEinwïrkungensind die FestlegungendieserZulassungzu beachten.
MaRe ifl mm; ohfle MaRstab

Faserzemeflt-Wellplattefl“CEMFORT” Profil P5 ufid P6 (177/51)mit Polypopylefi
Bafideifilagefi flach DIN EN 494 zur Verweflduflg als Eifldeckuflg VOfi Dächerfl

Afizahl Ufid Abstfldeder Befestigungefibei Aflordfluflg derWellplatte P5 ufid P6 auf Anlage2
allseitig geschlossefleprismatischeBaukörper

Wd -1,09 kN/m2

Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt
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